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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Nutzung von Leih-E-Scootern in den letzten fünf Jahren in Baden-
Württemberg in Städten mit über 100 000 Einwohnern und in Universitätsstäd-
ten entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Zahl der Anbieter und angemeldeter 
Leih-E-Scooter pro Stadt);

2.  wie hoch die jährliche Nutzung von Leih-E-Scootern seit der Einführung dieser 
in zurückgelegten Kilometern in Baden-Württemberg war;

3.  ob es Erhebungen gibt, wie viel Verkehr (in zurückgelegten Kilometern) ins-
besondere in Bezug auf die nicht erfolgte Pkw-Nutzung durch die Nutzung von 
Leih-E-Scootern eingespart werden konnte;

4.  wie sie insgesamt die zunehmende Nutzung von Leih-E-Scootern in Baden-
Württemberg beurteilt, gerade auch im Hinblick als Alternative zum Pkw-Ver-
kehr;

5.  ob ihr Statistiken zum Unfallgeschehen mit E-Scootern der letzten fünf Jahre in 
den Städten mit über 100 000 Einwohnern und in Universitätsstädten in Baden-
Württemberg vorliegen und wie sie diese bewertet;

6.  ob ihr Kenntnisse über die Anzahl an Verletzungen von Bürgerinnen und Bür-
gern, welche durch E-Scooter-Fahrende verletzt oder durch das Abstellen auf 
Gehwegen behindert wurden, vorliegen;

7.  ob ihr bekannt ist, wie viele der E-Scooter z. B. durch Vandalismus und mut-
williges Versenken in Flüssen und Seen entsorgt werden mussten;
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 8.  wie sie die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen beurteilt, wie dies ge-
rade u. a. die Stadt Stuttgart plant; 

 9.  ob sie die Festlegung von Roller-Obergrenzen für bestimmte Gebiete in Groß- 
und Universitätsstädten befürwortet;

10.  ob es eine Möglichkeit für Kommunen gibt, durch eine Ausschreibung nur 
einer Konzession diese an einen einzigen Anbieter von Leih-E-Scootern zu 
vergeben; 

11.  ob sie ein derartiges Modell der Konzessionsvergabe für Anbieter von Leih- 
E-Scootern befürwortet.

28.2.2023

Hoffmann, Röderer, Storz, Binder, Rivoir SPD

B e g r ü n d u n g

Verleih-E-Scooter erfreuen sich in Baden-Württemberg vor allem in den größeren 
Städten immer größerer Beliebtheit. Sie können eine sinnvolle Alternative zur 
Pkw-Nutzung darstellen, sind aber auch als Freizeitvergnügen insbesondere bei 
Jugendlichen und Touristen beliebt. Gleichzeitig entstehen durch einen ungere-
gelten E-Scooter-Verkehr in den Städten aber auch Probleme, wenn es z. B. keine 
festgelegten Abstellplätze für diese gibt und diese dann irgendwo im öffentlichen 
Raum abgestellt werden. Durch den Antrag soll in Erfahrung gebracht werden, 
wie sich die Nutzung von Leih-E-Scootern in den letzten Jahren in den größten 
Städten in Baden-Württemberg entwickelt hat und inwieweit diese als Alternative 
zu anderen Verkehrsmitteln, vor allem dem Pkw-Verkehr, genutzt werden.

S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 12. April 2023 Nr. VM4-0141.5-26/116/1 nimmt das Ministe-
rium für Verkehr zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sich die Nutzung von Leih-E-Scootern in den letzten fünf Jahren in Baden-
Württemberg in Städten mit über 100 000 Einwohnern und in Universitätsstäd-
ten entwickelt hat (aufgeschlüsselt nach Zahl der Anbieter und angemeldeter 
Leih-E-Scooter pro Stadt);

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor.

2.  wie hoch die jährliche Nutzung von Leih-E-Scootern seit der Einführung dieser 
in zurückgelegten Kilometern in Baden-Württemberg war;

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor.
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3.  ob es Erhebungen gibt, wie viel Verkehr (in zurückgelegten Kilometern) ins-
besondere in Bezug auf die nicht erfolgte Pkw-Nutzung durch die Nutzung von 
Leih-E-Scootern eingespart werden konnte;

Es liegen der Landesregierung keine Erhebungen dazu vor, wie viel Verkehr in 
zurückgelegten Kilometern durch die Nutzung von Leih-E-Scootern in Baden-
Württemberg eingespart werden konnte. Auf Basis der zur Verfügung stehen-
den Studien kann jedoch geschlussfolgert werden, dass die Nutzung von Leih- 
E-Scootern nicht überwiegend Verkehr in Form von nicht erfolgter Pkw-Nutzung 
einspart. Zum Beispiel zeigt eine nicht-repräsentative deutschlandweite Studie 
des Deutschen Instituts für Urbanistik aus dem Jahre 2021, dass 11 Prozent der 
Fahrten mit Leih-E-Scootern Wege ersetzten, die sonst mit dem eigenen Pkw zu-
rückgelegt worden wären.1

4.  wie sie insgesamt die zunehmende Nutzung von Leih-E-Scootern in Baden-
Württemberg beurteilt, gerade auch im Hinblick als Alternative zum Pkw-Ver-
kehr;

Die Nutzung von Leih-E-Scootern findet vor allem dort statt, wo ÖPNV-Netze gut 
ausgebaut sind und die kurzen Wege bequem per Fuß und Fahrrad zurückgelegt 
werden können. Der direkte Beitrag von Leih-E-Scooter als Alternative zum Pkw-
Verkehr ist daher gering.

Einen Beitrag zur Verkehrswende liefern E-Scooter aber auch dadurch, dass sie 
eine Mobilität ohne eigenes Auto attraktiver machen. 

Im Verhältnis zu den Verkehrsträgern des Umweltverbundes ist insbesondere die 
mit den E-Scootern einhergehende Verschärfung der Flächenkonkurrenz im öf-
fentlichen Raum zu betrachten. Vor allem auf schmal dimensionierten Radwegen 
können durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten und Bewegungsmuster 
Konflikte mit dem Radverkehr entstehen. Für den Fußverkehr stellen insbesonde-
re rücksichtlos abgestellte Leih-E-Scooter eine Gefährdung und Behinderung dar. 

5.  ob ihr Statistiken zum Unfallgeschehen mit E-Scootern der letzten fünf Jahre in 
den Städten mit über 100 000 Einwohnern und in Universitätsstädten in Baden-
Württemberg vorliegen und wie sie diese bewertet;

Das Verkehrsunfallgeschehen von Elektrokleinstfahrzeugen (eKF) wird seit dem 
Jahr 2020 statistisch erfasst. Eine detaillierte Auswertung der Verkehrsunfalllage 
von E-Scootern in Städten mit mehr als 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern 
sowie in Universitätsstädten in Baden-Württemberg seit Erfassungsbeginn kann 
der nachstehenden Tabelle entnommen werden. Hierbei wurden im Sinne der Fra-
gestellung mit dem Fokus auf E-Scooter ausschließlich eKF mit Lenk-/Haltestan-
ge gemäß Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung berücksichtigt.

_____________________________________

1  Deutsches Institut für Urbanistik (Hrsg.): E-Tretroller in Städten – Nutzung, Konflikte und 
kommunale Handlungsmöglichkeiten, Berlin 2022.
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In der Gesamtschau ist über den Betrachtungszeitraum hinweg ein sehr niedriges 
Unfallniveau verbunden mit einem kontinuierlichen Anstieg der Verkehrsunfälle 
zu verzeichnen. Wenig überraschend ist, dass bei acht von zehn Unfällen Perso-
nen zu Schaden kamen, da bei anderen Unfällen in der Regel eine Meldung unter-
bleibt. Beinahe drei Viertel der hier betrachten Verkehrsunfälle wurden durch die 
eKF-Nutzenden selbst verursacht.

6.  ob ihr Kenntnisse über die Anzahl an Verletzungen von Bürgerinnen und Bür-
gern, welche durch E-Scooter-Fahrende verletzt oder durch das Abstellen auf 
Gehwegen behindert wurden, vorliegen;

Die Anzahl der weiteren Verkehrsteilnehmenden (Radfahrende, zu Fuß Gehende, 
etc.), welche bei von eKF-Nutzenden2 verursachten Verkehrsunfällen verletzt wur-
den, kann der nachstehenden Tabelle entnommen werden.

Über behindernd auf Gehwegen abgestellte E-Scooter wird keine Statistik ge-
führt.

_____________________________________

2  Elektrokleinstfahrzeuge mit Lenk-/Haltestange gemäß Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung
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7.  ob ihr bekannt ist, wie viele der E-Scooter z. B. durch Vandalismus und mutwil-
liges Versenken in Flüssen und Seen entsorgt werden mussten;

Hierzu liegen der Landesregierung keine Informationen vor.

8.  wie sie die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen beurteilt, wie dies gerade 
u. a. die Stadt Stuttgart plant;

Die Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen könnte eine praktikable Möglichkeit 
der Kommunen zur Regulierung von E-Scootern darstellen. Ob es sich um eine 
Sondernutzung im rechtlichen Sinne handelt, ist allerdings derzeit noch rechtlich 
umstritten. 

Das Ministerium für Verkehr würde eine bundesweite rechtliche Regelung zur 
Klarstellung begrüßen und setzt sich dafür auf Bundesebene ein.

9.  ob sie die Festlegung von Roller-Obergrenzen für bestimmte Gebiete in Groß- 
und Universitätsstädten befürwortet;

Die Festlegung von Roller-Obergrenzen liegt im Bereich der kommunalen Selbst-
verwaltung, in deren Ermessen auch die Bewertung des lokalen Aufkommens lie-
gen sollte.

10.  ob es eine Möglichkeit für Kommunen gibt, durch eine Ausschreibung nur 
einer Konzession diese an einen einzigen Anbieter von Leih-E-Scootern zu 
vergeben;

Die Ausschreibung einer Konzession für die Nutzung des öffentlichen Straßen-
raums durch E-Scooter-Anbieter setzt eine Einstufung der Betätigung als Sonder-
nutzung voraus. Eine solche Einstufung ist möglich. Liegt eine Sondernutzung 
vor, ist die Vergabe einer Dienstleistungskonzession möglich. Diese richtet sich 
nach den allgemeinen vergaberechtlichen Regelungen und ggf. nach der Konzes-
sionsvergabeordnung. Falls nur ein Anbieter die Kriterien im Vergabeverfahren 
erfüllt, ist eine Vergabe an diesen Anbieter statthaft.

11.  ob sie ein derartiges Modell der Konzessionsvergabe für Anbieter von Leih- 
E-Scootern befürwortet.

Die Zuständigkeit für mögliche Konzessionsvergaben im Falle von Sondernut-
zungen liegt beim jeweiligen kommunalen Aufgabenträger bzw. beim vergabe-
rechtlichen Auftraggeber. Das gewählte Vorgehensmodell orientiert sich an den 
jeweiligen ortsbezogenen Begebenheiten mit dem übergeordneten Ziel der Sicher-
heit und Leichtigkeit des Verkehrs unter Wahrung der Grundsätze des Wettbe-
werbs.

In Vertretung

Frieß
Ministerialdirektor
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